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Sonderteil - Sachsens Macher feiern Jubiläum
20 Jahre ABG am Standort Dresden

Am 27. Januar waren mehr als 180 Mandanten, Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner und Freunde der Einladung der ABG Partnergesell-
schaften gefolgt, gemeinsam auf 20 Jahre ABG am Standort Dres-
den anzustoßen.

Ganzheitlich denken, individuell beraten, konsequent 
handeln.

ABG-Partner ist ein Verbund verschiedener Gesellschaften, die 
hoch qualifizierte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmens-
berater und Rechtsanwälte beschäftigen. ABG-Partner verknüpft 
alle wesentlichen Felder moderner Wirtschaftsberatung und erzielt 
so Synergieeffekte für die Mandanten. Das Ergebnis ist ein eine 
umfassende Betreuung, die über den Tellerrand hinausschaut.
Die Mandanten – mittelständisch geführte Unternehmen verschie-
denster Rechtsformen, Freiberufler und Privatpersonen – schätzen 
die Leistungsfähigkeit des ABG Experten-Verbundes. Neben aller 
Kompetenz legen ABG-Partner Wert auf die persönliche und indi-
viduelle Betreuung der Mandanten zur Lösung der anvertrauten 
Fragen und Probleme.

Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und kreativer Kopf hin-
ter ABG, Dipl.-Kfm. Steuerberater Friedrich Geise, zur Entwicklung 
der ABG:

Beinahe gleichzeitig wurde die Steuerberatungsgesellschaft in 
München und Dresden ins Leben gerufen. Zur Abrundung des An-
gebots folgte kurz darauf die Gründung der ABG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft.
1991 wusste noch niemand, welchen Weg die Entwicklung in Sach-
sen nehmen würde. Steuergestaltung war durch die möglichen 

Sonderabschreibungen nur in wenigen Fällen notwendig. Trotzdem 
wurde bereits damals der Leitsatz im ABG-Verbund geboren:

Wir beraten vorausschauend.

Vorausschauend erkannte Dipl.-Kfm. Friedrich Geise bereits 1999, 
dass die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen zuneh-
mend wichtiger wurde. Mit Sparkassendirektor i.R. Dieter Klopfer 
wurde die ABG Unternehmensberatung gegründet. Zudem koope-
riert ABG seitdem an allen Standorten mit namhaften Rechtsan-
waltskanzleien.

ABG - Analysieren, Beraten, Gestalten

Ein ständiger Wandel im Wirtschaftsleben und veränderte Bedürf-
nisse der Mandanten erforderten in den letzten Jahren weitere 
Spezialisierungen. Mit der ABG Münchner Stiftungstreuhand wer-
den Stiftungen bundesweit betreut. Mit Spezialisten für internatio-
nales Steuerrecht kann ABG Mandanten auch beim Gang ins Aus-
land beraten. Zusammen mit einem bulgarischen Partner werden 
durch die ACTIV ABG OOD mit Büros in Sofia und Varna deutsche 
Unternehmen in Bulgarien betreut.
Folgerichtig ist es auch, dass 2010 auf halben Weg zwischen Dres-
den und München ein neuer Beratungsstandort in Bayreuth eröff-
net wurde.  

„ABG – ein sich ständig an die Gegebenheiten des Wirtschafts-
lebens anpassender Verbund von Beratungsunternehmen für die 
mittelständische Wirtschaft; mit diesem starken Partner können Sie 
beruhigt in die Zukunft blicken.“ so Gastredner Jürgen Fliege an die 
anwesenden Unternehmer zur Festveranstaltung.

„Ist es nicht erstaunlich, dass wir heute mit Ihnen gemeinsam in diesem tollen Stadion auf 20 Jahre ABG am Standort Dresden zurückbli-
cken können? - Erstaunlich -, wenn man bedenkt, dass sich die ABG in Dresden in den vergangenen 20 Jahren von einem Buchführungs-
büro zu einem vollwertigen Beratungsstandort mit mehr als 30 Mitarbeitern entwickelt hat! “ so Steuerberater Karsten Lorenz zur Eröffnung 
der Festveranstaltung im glücksgas-Stadion Dresden.
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20 Jahre ABG

Die Unternehmen des ABG-Partnerverbundes und deren Mitarbei-
ter bedanken sich bei allen Mandanten und Geschäftspartnern für 
die Treue und die Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. 
Auch in Zukunft werden wir mit unserem Know-how als verlässli-
cher Partner an Ihrer Seite stehen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat April 2011.

Alle Steuerzahler sollten beachten, dass Ausgaben für die Beerdigung eines nahen Angehö-
rigen nur dann als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind, sofern sie nicht 
aus dem Nachlass bestritten werden können, unmittelbar mit der eigentlichen Bestattung 
zusammenhängen und zwangsläufig sind. Darüber hinaus sind Beerdigungskosten nur in 
angemessener Höhe zu berücksichtigen. Die Finanzverwaltung und das Finanzgericht Köln 
halten einen Betrag von bis zu 7.500 EUR für angemessen.

Für Vermieter ist es wichtig zu wissen, dass Mietverhältnisse zwischen nahen Angehörigen 
einem Fremdvergleich standhalten müssen. Treten allerdings „lediglich“ bei den Neben-
kosten Unregelmäßigkeiten auf, führt dies nicht automatisch dazu, dass der Mietvertrag 
steuerlich nicht anerkannt wird. 

Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH dürfte ein Urteil des Bundesfinanzhofs in-
teressieren. Gewährt der Steuerpflichtige „seiner“ GmbH ein Darlehen, auf dessen Rück-
zahlung er später verzichtet, kann der Verzicht zu Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit führen, soweit die Darlehensforderung noch werthaltig ist. 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt es eine frohe Kunde: Bei Tankkarten, Benzin- und 
Geschenkgutscheinen ist die Freigrenze von 44 EUR in der Regel anwendbar. In gleich fünf 
Urteilen beschäftigte sich der Bundesfinanzhof mit der Abgrenzung von Bar- und Sachlohn 
und erteilte dabei der Auffassung der Finanzverwaltung, die den Begriff Sachzuwendung 
bislang äußerst restriktiv ausgelegt hat, eine klare Absage.

Freiwillig Versicherte der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung haben unter Um-
ständen eine falsche Lohnsteuerbescheinigung 2010 erhalten. Unter den Nummern 25 
und 26 der Bescheinigung wird der Beitrag des Versicherten, den er an die Krankenkasse 
zahlt, notiert. Hier sollte der gesamte Betrag stehen – also inklusive der vom Arbeitgeber 
gezahlten Zuschüsse. Obwohl zahlreiche Arbeitgeber in diesem Punkt einen Betrag ange-
geben haben, der ihren eigenen Zuschuss zum Beitrag des Arbeitnehmers nicht enthielt, 
entsteht kein Nachteil, da die Fälle fehlerhafter Lohnsteuerbescheinigungen maschinell er-
kannt werden.

Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen 
ergeben, die Sie dem Inhaltsverzeichnis entnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

ABG-Partner
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Alle Steuerzahler
 
Versorgungsleistungen: Verspätete 
Zahlungen sind unschädlich

Eine Vermögensübergabe gegen Versor-
gungsleistungen wird steuerlich anerkannt, 
wenn die Leistungen wie vereinbart er-
bracht werden. Allerdings rechtfertigt allein 
die verspätete Zahlung der Versorgungs-
leistungen nicht den Schluss, dass die 
Vertragspartner ihren Pflichten insgesamt 
nicht mehr nachkommen wollen und der 
Sonderausgabenabzug entfällt. Dies hat der 
Bundesfinanzhof aktuell entschieden. 

Hinweis: Wenn der Vermögensüberneh-
mer (i.d.R. das Kind) die Zahlungen an den 
Vermögensübergeber (i.d.R. die Eltern) erst 
dann erbringt, wenn er aufgrund der Kon-
todeckung dazu wirtschaftlich in der Lage 
ist, ist das unschädlich (BFH-Urteil vom 
15.9.2010, Az. X R 10/09).

Schulgeld: Sonderausgabenabzug ist 
unabhängig vom Vertragspartner

Nach geänderter Verwaltungsauffassung 
können Eltern Schulgeldzahlungen auch 
dann als Sonderausgaben geltend machen, 
wenn ihr Kind Vertragspartner der Schule 
ist und nicht sie. Das hat die Oberfinanzdi-
rektion Münster in einem bundesweit abge-
stimmten Erlass klargestellt. 

Danach ist für den Sonderausgabenabzug 
entscheidend, wer den wirtschaftlichen 
Aufwand getragen hat - und nicht, wer 
Vertragspartner der Schule ist. Erhalten El-
tern für ihr in Ausbildung befindliches Kind 
Kindergeld, ist davon auszugehen, dass sie 
den Aufwand tragen. 

Hintergrund: In geeigneten Fällen kön-
nen Eltern 30 % des Schulgeldes - maxi-
mal 5.000 EUR pro Jahr - für ein Kind als 
Sonderausgaben geltend machen, wenn 
sie Anspruch auf Kindergeld oder einen 
Kinderfreibetrag haben (OFD Münster vom 
5.11.2010, akt. Kurzinfo ESt 30/2005). 

Vermieter

Verträge mit Angehörigen: Unregelmä-
ßigkeiten bei den Nebenkosten
 
Die steuerliche Anerkennung eines Miet-

verhältnisses zwischen nahen Angehörigen 
setzt u.a. voraus, dass die vertraglichen 
Verhältnisse wie unter fremden Dritten üb-
lich geregelt sind (Fremdvergleich). Treten 
„lediglich“ bei den Nebenkosten Unregel-
mäßigkeiten auf, führt dies nach einem Ur-
teil des Finanzgerichts Niedersachsen nicht 
automatisch dazu, dass der Mietvertrag 
steuerlich nicht anerkannt wird. 

Bei der Verpflichtung zur Zahlung der Ne-
benkosten handelt es sich um eine Neben-
pflicht. Bei der zunehmenden (finanziellen) 
Bedeutung der Nebenkosten können Un-
klarheiten zwar auch hier gewichtige An-
zeichen für die private Veranlassung der 
Wohnungsüberlassung sein. Eine nicht 
ordnungsgemäße Abrechnung von Neben-
kosten ist aber vielmehr im Zusammenhang 
mit sämtlichen weiteren Feststellungen zu 
würdigen, die für oder gegen eine private 
Veranlassung sprechen. In diesem Zu-
sammenhang ist zu berücksichtigen, dass 
auch bei Fremdvermietungen häufig Unkor-
rektheiten bzw. Nachlässigkeiten bei den 
Nebenkostenabreden und -abrechnungen 
auftreten. 

Hinweis: Im Streitfall war weder die mög-
licherweise verspätete Abrechnung noch 
die ausgebliebene Anpassung der Voraus-
zahlungen an die tatsächlich höheren Ne-
benkosten schädlich. Dabei verweist das 
Finanzgericht auf den Bundesfinanzhof, 
der u.U. sogar die überhaupt nicht erfolgte 
Vereinbarung und Abrechnung der Neben-
kosten als unschädlich bewertet (FG Nie-
dersachsen, Urteil vom 7.12.2010, Az. 3 K 
251/08). 

Kapitalanleger

Abgeltungsteuer: Kein Altersentlas-
tungsbetrag für Kapitalerträge  

SIn die Berechnung des Altersentlastungs-
betrags fließen Kapitalerträge nicht ein, 
soweit sie der Abgeltungsteuer unterliegen. 
Dies hat das Finanzgericht Düsseldorf aktu-
ell bestätigt. Bei Rentnern, die neben ihrer 
Rente ausschließlich Einkünfte aus Kapital-
vermögen beziehen, entfällt der Altersent-
lastungsbetrag also vollständig. 

Ausnahme: Sofern die Kapitalerträge über 
die Günstigerprüfung der tariflichen Ein-
kommensteuer unterworfen werden, lässt 

sich der Altersentlastungsbetrag auch von den 
Einkünften aus Kapitalvermögen abziehen. 

Hintergrund 

Steuerpflichtige erhalten einen Altersent-
lastungsbetrag, wenn sie vor dem Beginn 
des Kalenderjahrs, in dem sie ihr Einkom-
men bezogen haben, das 64. Lebensjahr 
vollendet haben. Für Personen, die das 64. 
Lebensjahr vor dem 1.1.2005 vollendet ha-
ben, also vor dem 2.1.1941 geboren sind, 
beträgt der Altersentlastungsbetrag 40 % 
des Arbeitslohns und der positiven Summe 
der Einkünfte, die nicht solche aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit sind, höchstens 
jedoch 1.900 EUR. Versorgungsbezüge und 
Leibrenten bleiben außer Betracht. 

Bei Steuerpflichtigen, die am 2.1.1941 
oder später geboren sind, wird der Alter-
sentlastungsbetrag sukzessive - bis zum 
Jahr 2040 - auf 0 EUR abgeschmolzen (FG 
Düsseldorf, Urteil vom 13.10.2010, Az. 15 
K 2712/10 E).

Freiberufler und Gewerbetreibende

Investitionsabzugsbetrag: Verbindli-
che Bestellung nicht erforderlich 

Das Finanzgericht München hat sich ak-
tuell mit der Frage beschäftigt, ob bei ei-
nem noch zu eröffnenden Betrieb eine 
verbindliche Bestellung der wesentlichen 
Betriebsgrundlagen notwendig ist, um den 
Investitionsabzugsbetrag geltend machen 
zu können. 

Wie die Vorgängervorschrift zur Anspar-
rücklage, ist auch der nunmehr gültige 
Investitionsabzugsbetrag an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden. Um die „alte“ 
Ansparrücklage im Jahr vor der Betriebs-
eröffnung bilden zu können, war eine ver-
bindliche Bestellung der wesentlichen Be-
triebsgrundlagen notwendig. Dies ist durch 
ein Urteil des Bundesfinanzhofs mittlerweile 
geklärt. Umstritten ist aber, ob dies auch für 
den Investitionsabzugsbetrag gilt. 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Mün-
chen ist der Nachweis einer verbindlichen 
Bestellung beim Investitionsabzugsbetrag 
nicht notwendig. Denn im Gegensatz zur 
alten Rechtslage ist eine Missbrauchsge-
fahr nahezu ausgeschlossen, weil durch die 
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Verzinsung der Steuernachforderung bei 
Nichtinvestition kaum noch ein Stundungs-
effekt eintreten kann. 

Ferner ist für das neu eingefügte Tatbe-
standsmerkmal der Investitionsabsicht - 
dem Gesetzeszweck entsprechend - kein 
besonderes Nachweiserfordernis eingeführt 
worden. Ausreichend ist daher, wenn eine 
Investitionsabsicht ausreichend konkreti-
siert wird. 

Hinweis: Man darf gespannt sein, ob auch 
der Bundesfinanzhof angesichts der neuen 
Rechtslage von einer verbindlichen Bestel-
lung absehen wird. 

Hintergrund 

Für die künftige Anschaffung oder Her-
stellung von neuen oder gebrauchten ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens kann ein Investi-
tionsabzugsbetrag von bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten gewinnmindernd geltend 
gemacht werden. Dies setzt voraus, dass 
das Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich, 
d.h. mindestens zu 90 %, betrieblich ge-
nutzt werden soll. 

Die Frist, innerhalb derer das Wirtschaftsgut 
angeschafft oder hergestellt werden muss, 
beträgt drei Jahre. Unterbleibt die Investi-
tion, ist der Abzug im Jahr der Vornahme 
rückgängig zu machen. Das führt rück-
wirkend zu einer Gewinnerhöhung und zu 
einer Verzinsung der daraus resultierenden 
Steuernachforderung in Höhe von 6 % im 
Jahr (FG München, Urteil vom 26.10.2010, 
Az. 2 K 655/10, NZB BFH Az. X B 232/10; 
BFH-Urteil vom 15.9.2010, Az. X R 16/08).  

Rückverkaufsoption: Verpflichtung ist 
als Verbindlichkeit zu passivieren 

Verpflichtet sich ein Kfz-Händler, Kraftfahr-
zeuge auf Verlangen des Käufers zurückzu-
kaufen, ist eine Verbindlichkeit in Höhe des 
dafür vereinnahmten - gegebenenfalls zu 
schätzenden - Entgelts auszuweisen. Mit 
dieser Entscheidung bestätigt der Bundes-
finanzhof seine Rechtsprechung aus dem 
Jahr 2007. 

Hinweis: Auf die Entscheidung aus 2007 
hatte die Finanzverwaltung mit einem 

Nichtanwendungserlass reagiert und argu-
mentiert, dass in der Begründung zu dieser 
Entscheidung die detaillierte Auseinan-
dersetzung mit der bisherigen Beurteilung 
durch die Rechtsprechung fehle, wonach 
in diesen Fällen eine steuerlich unzulässige 
Drohverlustrückstellung auszuweisen ist. 
In seinem aktuellen Urteil stellt der Bun-
desfinanzhof jedoch unmissverständlich 
klar, dass es sich um eine Verbindlichkeit 
und nicht um eine Drohverlustrückstellung 
handelt (BFH-Urteil vom 17.11.2010, Az. I R 
83/09; BFH-Urteil vom 11.10.2007, Az. IV 
R 52/04; BMF-Schreiben vom 12.8.2009, 
Az. IV C 6 - S 2137/09/10003).

Handwerkskammer: Keine uneinge-
schränkte Auskunftspflicht 

Ein potenziell in die Handwerksrolle einzu-
tragender Gewerbetreibender ist gegen-
über der Handwerkskammer nicht aus-
kunftspflichtig, wenn die persönlichen oder 
sachlichen Eintragungsvoraussetzungen 
zweifelsfrei nicht erfüllt sind. 

Ein Einzelunternehmer wurde von der 
Handwerkskammer darauf hingewiesen, 
dass er sich nach ihren Erkenntnissen im 
Zweiradmechanikerhandwerk betätige. Er 
sei damit in die Handwerksrolle einzutra-
gen. Zu dem ihm übersandten Fragebogen 
gab der Kläger an, dass er die persönlichen 
Voraussetzungen zur Eintragung in die 
Handwerksrolle nicht erfülle und zu keinen 
Auskünften verpflichtet sei. Das Verwal-
tungsgericht gab seiner Klage gegen das 
Auskunftsbegehren statt. Auf die Berufung 
der Handwerkskammer hob das Oberver-
waltungsgericht das erstinstanzliche Urteil 
auf und wies die Klage ab. Die Revision des 
Klägers blieb erfolglos. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat zur Be-
gründung seiner Entscheidung darauf ab-
gestellt, dass das Auskunftsrecht der Hand-
werkskammer ausschließlich dem Zweck 
dient, die Handwerksrolle ordnungsgemäß zu 
führen. Die Prüfung der Eintragungsvoraus-
setzungen hat deshalb unter der Fragestel-
lung zu erfolgen, ob ein Gewerbetreibender 
tatsächlich in die Handwerksrolle einzutragen 
ist. Keine Auskunftspflicht besteht demzufolge 
für Gewerbetreibende, bei denen bereits zwei-
felsfrei feststeht, dass sie die persönlichen 
Voraussetzungen für eine Eintragung in die 
Handwerksrolle nicht erfüllen. 

Im Urteilsfall hatte der Kläger aber kei-
ne Tatsachen mitgeteilt, nach denen eine 
Eintragung zweifelsfrei ausschied. Er hatte 
nur pauschal darauf hingewiesen, dass er 
die persönlichen Voraussetzungen nicht 
erfüllt. Das reicht nach Ansicht der Richter 
nicht aus, weil diese rechtliche Prüfung der 
Handwerkskammer obliegt. 

Hinweis: Die Intention, möglichst wenig 
Interna preiszugeben, ist nachvollziehbar. 
Vorliegend hätte der Kläger aber besser 
daran getan, seine Ansicht, die persönli-
chen Voraussetzungen zur Eintragung in die 
Handwerksrolle nicht zu erfüllen, kurz und 
zutreffend zu begründen. Dann hätte er sich 
nämlich den gesamten Rechtsstreit sparen 
können (BVerwG-Urteil vom 15.12.2010, 
Az. 8 C 49.09).

Gesellschafter und Geschäftsführer 
von Kapitalgesellschaften

Verzicht auf Darlehensforderung kann 
zu Werbungskosten führen

Wenn ein geschäftsführender Kleingesell-
schafter seiner GmbH ein Darlehen gewährt, 
später aber auf die Rückzahlung verzichtet, 
kann der Verzicht zu Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger Ar-
beit führen, soweit die Darlehensforderung 
noch werthaltig ist. 

Im Urteilsfall war der Steuerpflichtige als 
Geschäftsführer an seiner Arbeitgeberin, ei-
ner GmbH, mit rund 5 % beteiligt. Für einen 
geplanten Börsengang ließ sich die GmbH 
von ihren Gesellschaftern Liquiditätshilfe-
darlehen gewähren. Nachdem der Börsen-
gang gescheitert war und die GmbH Kapital 
benötigte, forderten die Großgesellschafter 
die Kleingesellschafter unter Hinweis auf 
die sonst drohende Insolvenz auf, auf ihre 
Darlehen zu verzichten. In der Einkommen-
steuererklärung machte der Steuerpflich-
tige den Darlehensverlust als Werbungs-
kosten geltend. Begründung: Er habe den 
Verzicht zur Rettung seines Arbeitsplatzes 
erklärt. 

Der Bundesfinanzhof war zwar der Ansicht, 
dass die Darlehensgewährung selbst durch 
das Gesellschaftsverhältnis und nicht durch 
das Arbeitsverhältnis veranlasst war. Die 
Richter hielten es aber für naheliegend, 
dass der Verzicht tatsächlich zur Rettung 
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des Arbeitsplatzes erklärt wurde. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat den 
Rechtsstreit an das Finanzgericht zurück-
verwiesen. Sollte das Finanzgericht zu dem 
Schluss kommen, dass der Verzicht erklärt 
wurde, um den Arbeitsplatz zu sichern, ist 
zu prüfen, welchen Wert die Darlehensfor-
derung im Zeitpunkt des Verzichts noch 
hatte. Denn nur in dieser Höhe sind dem 
Steuerpflichtigen Aufwendungen entstan-
den, die er als Werbungskosten abziehen 
kann (BFH-Urteil vom 25.11.2010, Az. VI R 
34/08). 

Abgrenzung: Selbstständige versus 
nichtselbstständige Tätigkeit 

Wer als Gesellschafter-Geschäftsführer mit 
seiner GmbH einen Beratungsvertrag (hier: 
beratende Begleitung bei der Finanztech-
nik und Einbringung persönlicher Kontakte 
im Bankenbereich) schließt, erzielt nicht 
zwangsläufig - wie beabsichtigt - Einkünfte 
aus selbstständiger Tätigkeit. Ob Einkünfte 
aus selbstständiger, nichtselbstständiger 
oder gar gewerblicher Tätigkeit vorliegen, 
muss anhand der allgemeinen Abgren-
zungskriterien bestimmt werden. 

Der Steuerpflichtige hatte im Verfahren vor 
dem Finanzgericht Niedersachsen Einkünf-
te aus selbstständiger Tätigkeit geltend ge-
macht. Das Finanzamt stufte die Einkünfte 
als gewerblich ein und erließ insoweit einen 
Gewerbesteuermessbescheid. Das Finanz-
gericht hingegen ging von einer nichtselbst-
ständigen Tätigkeit aus. Denn außerhalb 
des Geschäftsführungsbereichs können 
durch gesonderte Abmachung nur dann 
selbstständige Leistungen vereinbart wer-
den, wenn sich diese inhaltlich und formal 
von der eigentlichen Geschäftsführungsauf-
gabe unterscheiden. 

Der Bundesfinanzhof hob diese Entschei-
dung auf und verwies den Fall an das 
Finanzgericht zurück. Bei der erneuten 
rechtlichen Würdigung habe es u.a. zu be-
rücksichtigen, dass der Beratungsvertrag 
bereits seinem Wortlaut nach nicht als Ar-
beits- oder Anstellungsvertrag zu werten 
sei, weil die für einen Anstellungsvertrag 
typischen Regelungsinhalte fehlen. 

Abgrenzungsmerkmale 

Für eine nichtselbstständige Tätigkeit 
können insbesondere persönliche Ab-
hängigkeit, Weisungsgebundenheit, feste 
Arbeitszeiten und Bezüge, Anspruch auf 
Urlaub und auf sonstige Sozialleistungen, 
Überstundenvergütung sowie Fortzahlung 
der Bezüge im Krankheitsfall und Eingliede-
rung in den Betrieb sprechen. 

Für persönliche Selbstständigkeit hin-
gegen sprechen Selbstständigkeit in der 
Organisation und der Durchführung der 
Tätigkeit, Unternehmerinitiative, Bindung 
nur für bestimmte Tage an den Betrieb, 
geschäftliche Beziehungen zu mehreren 
Vertragspartnern sowie Handeln auf eigene 
Rechnung und Eigenverantwortung (BFH-
Urteil vom 20.10.2010, VIII R 34/08). 

Umsatzsteuerzahler

Rege „Privatverkäufe“ über eBay kön-
nen der Umsatzsteuer unterliegen

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 
entschieden, dass „private“ Auktionen auf 
der Internet-Plattform eBay unter bestimm-
ten Voraussetzungen der Umsatzsteuer un-
terliegen.
 
Im Entscheidungsfall versteigerte ein Ehe-
paar auf eBay über einen Zeitraum von 
etwa dreieinhalb Jahren mehr als 1.200 
Gebrauchsgegenstände (im Wesentlichen 
Spielzeugpuppen, Füllfederhalter, Porzellan 
und ähnliche Dinge). Aus den Verkäufen 
erzielten sie zwischen 20.000 EUR und 
35.000 EUR jährlich. Infolgedessen lagen 
sie über dem Grenzbetrag von 17.500 EUR 
im Kalenderjahr, bis zu dem bei Anwendung 
der sogenannten Kleinunternehmerrege-
lung keine Umsatzsteuer anfällt. 

Das Ehepaar war davon ausgegangen, dass 
die Verkäufe nicht der Umsatzsteuer unter-
liegen, da sie nur Gegenstände veräußert 
hätten, die sie zuvor aus einer Sammler-
leidenschaft heraus - und ohne die Absicht 
des späteren Wiederverkaufs - über einen 
langen Zeitraum hinweg erworben hätten. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg war 
jedoch anderer Auffassung und stufte die 
Eheleute als Unternehmer ein. 

Unternehmereigenschaft 
Ob eine Betätigung als nachhaltig und da-
mit als unternehmerisch einzuordnen ist, 

muss anhand einer Reihe verschiedener 
Kriterien beurteilt werden, die je nach Ein-
zelfall unterschiedlich zu gewichten sind. 
Von Bedeutung können insbesondere die 
Zahl der verkauften Gegenstände, die Dau-
er der Verkaufstätigkeit, die Planmäßigkeit 
des Handelns und seine Anlage auf Wieder-
holung, die Intensität des Tätigwerdens und 
die Höhe der Erlöse sein. 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Ba-
den-Württemberg war die derart intensive 
und langfristig angelegte Verkaufstätigkeit 
auf der Plattform eBay als nachhaltig zu 
beurteilen. Ob der Bundesfinanzhof diese 
Meinung im Revisionsverfahren teilen wird, 
bleibt abzuwarten (FG Baden-Württemberg, 
Urteil vom 22.9.2010, Az. 1 K 3016/08, 
Rev. BFH Az. V R 2/11). 

Anzahlung: Änderung der Bemes-
sungsgrundlage erst bei Liquiditäts-
abfluss  

Die auf Anzahlungen oder rückgängig ge-
machte Umsatzgeschäfte entfallende Um-
satzsteuer ist ebenso wie die korrespondie-
rende Vorsteuer erst in dem Zeitpunkt und 
in dem Umfang zu korrigieren, in dem der 
Auftragnehmer die vereinnahmten Beträge 
zurückzahlt. 

Hinweis: Damit führt der Bundesfinanzhof 
seine Rechtsprechung zur Entgeltsminde-
rung aus 2008 fort. Danach gilt: Wird die 
Rückzahlung eines entrichteten Entgelts 
vereinbart, darf der Unternehmer die Um-
satzsteuer erst bei tatsächlicher Erstattung 
an den Kunden berichtigen (BFH-Urteil vom 
2.9.2010, Az. V R 34/09; BFH-Urteil vom 
18.9.2008, Az. V R 56/06). 

Arbeitgeber

Tankkarten, Benzin- und Geschenk-
gutscheine sind in der Regel Sachbe-
zug

Die Unterscheidung zwischen Barlohn und 
Sachzuwendung spielt lohnsteuerlich eine 
große Rolle. So kommt z.B. die 44-EUR-
Freigrenze nur dann zur Anwendung, wenn 
der Beschäftigte eine Sachzuwendung 
- nicht aber Barlohn - vom Arbeitgeber 
erhält. In gleich fünf Urteilen beschäftigte 
sich der Bundesfinanzhof aktuell mit der 
Behandlung von Tankkarten, Benzin- und 
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Geschenkgutscheinen. Dabei erteilte er der 
Auffassung der Finanzverwaltung, die den 
Begriff Sachzuwendung bislang äußerst 
restriktiv ausgelegt hat, eine klare Absage. 

Steuervorteile für Sachzuwendungen 

Für Sachzuwendungen kommen insbeson-
dere folgende Vergünstigungen in Betracht: 

�� Kostenlose oder verbilligte Sachbezüge 
können bis zu einer Monatsgrenze von 
44 EUR - insgesamt für alle Vorteile - 
steuerfrei erbracht werden. 

�� Vom Betrieb angebotene Waren oder 
Dienstleistungen können Arbeitnehmer 
mit einem Kostenvorteil von bis zu 1.080 
EUR pro Jahr steuerfrei beziehen.

Fünf Urteilssachverhalte

Den Urteilen des Bundesfinanzhofs lagen 
folgende Sachverhalte zugrunde:

�� Im ersten Fall hatte der Arbeitgeber der 
Belegschaft das Recht eingeräumt, bei 
einer bestimmten Tankstelle gegen Vor-
lage einer elektronischen Tankkarte, auf 
der die Literzahl eines bestimmten Kraft-
stoffs und ein Höchstbetrag von 44 EUR 
gespeichert waren, auf seine Kosten tan-
ken zu dürfen. 

�� Im zweiten und dritten Fall erhielten meh-
rere Arbeitnehmer monatlich Benzingut-
scheine, mit denen an einer beliebigen 
Tankstelle getankt werden konnte. Die 
Gutscheine enthielten den Namen des 
Arbeitnehmers und lauteten z.B.: „Gut-
schein über PKW-Treibstoff SUPER blei-
frei - 29 Liter, einzulösen im November 
2007“. Die Arbeitnehmer bezahlten an 
der Tankstelle. Anschließend erstattete 
der Arbeitgeber ihnen den Betrag und 
bestätigte dies auf dem Gutschein.

�� Im vierten Fall ging es um Gutscheine 
im Wert von 20 EUR, die der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern zum Geburtstag 
überließ, um diese bei einer Buchhan-
delskette einzulösen.

�� Im fünften Fall war der Arbeitgeber ver-
pflichtet, neben dem Gehalt verschiede-
ne Zusatzleistungen zu erbringen. U.a. 
gewährte er einen regelmäßigen Gut-
schein-, Waren- oder Dienstleistungs-
bezug nach Wunsch des Arbeitnehmers 
im Wert von 44 EUR. Bis zum 30.11. 
eines Jahres konnten die Arbeitnehmer 

bestimmen, welche konkreten Waren, 
Dienstleistungen oder Gutscheine sie im 
Folgejahr beziehen wollten.

In allen Fällen behandelten die Arbeitgeber 
die Zuwendungen als Sachlohn und hielten 
angesichts der 44-EUR-Freigrenze keine 
Lohnsteuer ein. Die Finanzämter und Fi-
nanzgerichte hingegen gingen von Barlohn 
aus. Der Bundesfinanzhof erteilte dieser 
Sichtweise schließlich eine Absage und gab 
den Klagen statt. 

Die neuen Abgrenzungsgrundsätze 

Mit seinen Urteilen hat der Bundesfinanzhof 
neue Grundsätze zur Abgrenzung von Bar- 
und Sachlohn aufgestellt. Vorab ist fest-
zuhalten, dass Sachbezüge entgegen der 
bisherigen Verwaltungsmeinung auch dann 
vorliegen können, wenn der Gutschein ei-
nen Höchstbetrag, zum Beispiel die 44 EUR, 
enthält. 

Ob Barlohn oder ein Sachbezug vorliegt, 
entscheidet sich danach, was der Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber auf Grundlage der 
arbeitsrechtlichen Vereinbarung beanspru-
chen kann - Geld oder eine Sache. Kann 
der Arbeitnehmer lediglich die Sache selbst 
beanspruchen, liegen Sachbezüge vor. Un-
erheblich ist dann, ob der Arbeitnehmer die 
Sache unmittelbar vom Arbeitgeber bezieht 
oder auf Kosten des Arbeitgebers von ei-
nem Dritten. 

Hinweis: Von Sachlohn ist selbst dann 
auszugehen, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer Geld mit der Auflage zuwen-
det, den Geldbetrag nur zum Erwerb der 
geschuldeten Sache zu verwenden. 

Ein Sachbezug liegt auch vor, wenn Arbeit-
nehmern lediglich Gutscheine überlassen 
werden, die sie zum Bezug einer von ihnen 
selbst auszuwählenden Sach- oder Dienst-
leistung berechtigen und die bei einem 
Dritten einzulösen oder auf den Kaufpreis 
anzurechnen sind. 

Hat der Arbeitnehmer dagegen auch einen 
Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber 
ihm anstelle der Sache den Barwert aus-
zahlt, liegen selbst dann keine Sachbezü-
ge vor, wenn der Arbeitgeber schlussend-
lich die Sache zuwendet (BFH-Urteile vom 
11.11.2010: Az. VI R 27/09, Az. VI R 41/10, 

Az. VI R 40/10, Az. VI R 21/09, Az. VI R 
26/08). 

Anrufungsauskunft: Es gelten die 
Regeln für Verwaltungsakte

Arbeitgeber und Belegschaft können zur 
Klärung von lohnsteuerlichen Fragen beim 
Finanzamt eine gebührenfreie Auskunft (so-
genannte Anrufungsauskunft) einholen. Das 
Bundesfinanzministerium setzt die aktuel-
le Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
nunmehr um, wonach die erteilte Anru-
fungsauskunft nicht nur eine unverbindli-
che Rechtsauskunft, sondern ein Verwal-
tungsakt ist, gegen den Einspruch eingelegt 
werden kann. 

Folgende Aspekte sind insbesondere zu be-
achten: 

�� Das Finanzamt kann die Anrufungsaus-
kunft nur mit Wirkung für die Zukunft 
aufheben oder ändern. 
�� Eine von vornherein zeitlich befristete 
Auskunft endet automatisch durch Zeit-
ablauf und nicht durch gesonderten Ver-
waltungsakt.
�� Eine Anrufungsauskunft tritt außer Kraft, 
wenn die Vorschriften, auf denen die Ent-
scheidung beruht, geändert werden. 
�� Die Anrufungsauskunft soll grundsätz-
lich schriftlich erteilt werden. Wird eine 
Anrufungsauskunft abgelehnt oder ab-
weichend vom Antrag erteilt, hat die Aus-
kunft oder die Ablehnung der Erteilung 
schriftlich zu erfolgen. 
�� Den Antrag können sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer stellen. Die Anru-
fungsauskunft wirkt als Verwaltungsakt 
allerdings nur gegenüber dem Antrag-
steller. 

Hinweis: Das Wohnsitzfinanzamt ist bei der 
Einkommensteuer-Festsetzung des Arbeit-
nehmers nicht an die Anrufungsauskunft 
des Betriebsstättenfinanzamts gebunden 
(BMF-Schreiben vom 18.2.2011, Az. IV C 
5 - S 2388/0-01; BFH-Urteil vom 2.9.2010, 
Az. VI R 3/09; BFH-Urteil vom 30.4.2009, 
Az. VI R 54/07).
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Arbeitnehmer 

Lohnsteuerbescheinigung: Kein Nach-
teil für freiwillig gesetzlich Versicherte 

Die Lohnsteuerbescheinigung, die freiwillig 
Versicherte der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung für das vergangene 
Jahr bekommen haben, kann unter Um-
ständen falsch ausgefüllt sein. Konkret geht 
es um zwei Zeilen: Unter den Nummern 25 
und 26 der Bescheinigung wird der Beitrag 
des Versicherten, den er an die Kranken-
kasse zahlt, notiert. Hier sollte der gesamte 
Betrag stehen - also inklusive der vom Ar-
beitgeber gezahlten Zuschüsse. 

Da zahlreiche Arbeitgeber in diesem Punkt 
irrtümlicherweise einen Betrag angegeben 
haben, der ihren eigenen Zuschuss zum 
Beitrag des Arbeitnehmers nicht enthielt, 
war fraglich, ob dies bei der Einkommen-
steuererklärung nachteilig sein könnte. Hier 
gibt das Bundesfinanzministerium aktuell 
Entwarnung: Ein Nachteil wird nicht entste-
hen, da die Fälle fehlerhafter Lohnsteuerbe-
scheinigungen maschinell erkannt werden. 
Das heißt: Das Finanzamt berücksichtigt 
die Beiträge des Arbeitnehmers in korrekter 
Höhe als Vorsorgeaufwendungen - unab-
hängig davon, was in den Zeilen 25 und 26 
vermerkt ist. Im Zweifel wird das Finanzamt 
beim Arbeitnehmer nachfragen. 

Nichtsdestotrotz sollte überprüft werden, ob 
die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 
sozialen Pflegeversicherung im Steuerbe-
scheid zutreffend berücksichtigt wurden. 
Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmer, 
die ihre Steuererklärung schon abgegeben 
haben. 

Hinweis: Enthält die Lohnsteuerbescheini-
gung einen fehlerhaften Eintrag, muss der 
Arbeitgeber die Daten nicht erneut an das 
Finanzamt übermitteln (BMF, Mitteilung vom 
28.2.2011). 

Neuregelung der Vorsorgepauschale: 
Vorauszahlungen vermeiden 

Durch die Neuregelung der Vorsorgepau-
schale ab 2010 häufen sich die Fälle, in 
denen neben der einzubehaltenden Lohn-
steuer auch noch Vorauszahlungen auf die 
Einkommensteuer festgesetzt werden. 

Und zwar aus folgendem Grund: Die Vor-
sorgepauschale für die Renten-, Kran-
ken- und Pflegeversicherung wird ab dem 
Veranlagungszeitraum 2010 nur noch im 
Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt. 
Bei der späteren Einkommensteuer-Ver-
anlagung hingegen werden die tatsächlich 
geleisteten Versicherungsbeiträge berück-
sichtigt. Es kann also vorkommen, dass 
die im Lohnsteuerabzugsverfahren berück-
sichtigten Vorsorgepauschalen höher sind 
als die tatsächlichen Vorsorgeaufwendun-
gen. Wenn damit zu rechnen ist, dass die 
Jahressteuerschuld die einzubehaltende 
Lohnsteuer um mindestens 400 EUR im Ka-
lenderjahr übersteigt, kann das Finanzamt 
zusätzlich Vorauszahlungen festsetzen, um 
spätere Nachzahlungen zu vermeiden. 

Hinweis: Die Festsetzung von Vorauszah-
lungen kann jedoch grundsätzlich dadurch 
vermieden werden, dass Eheleute auf die 
Steuerklassenkombination IV/IV in Verbin-
dung mit dem Faktorverfahren umsteigen. 
Im Vergleich zur Steuerklassenkombination 
III/V, trifft die Kombination mit dem Faktor-
verfahren ziemlich genau die voraussicht-
liche Einkommensteuer und vermeidet 
dadurch die Festsetzung von Vorauszah-
lungen (OFD Magdeburg, Mitteilung vom 
27.1.2011).

Abschließende Hinweise

Außergewöhnliche Belastungen: 
Künstliche Befruchtung steuerbe-
günstigt 

Im Urteilsfall war der Ehemann zeugungsun-
fähig, sodass sich die Eheleute entschlos-
sen hatten, ihren Kinderwunsch durch eine 
künstliche Befruchtung mit Fremdsamen 
zu verwirklichen. Die Kosten für diese Be-
handlung von rund 21.000 EUR ließ das 
Finanzamt unter Hinweis auf die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, 
wonach eine heterologe Befruchtung keine 
Heilbehandlung sei, nicht als außergewöhn-
liche Belastung zu. 

An dieser Auffassung hält der Bundesfi-
nanzhof nicht mehr fest. Die künstliche 
Befruchtung der (gesunden) Ehefrau mit 
Fremdsamen bezweckt zwar nicht die 
Beseitigung der Unfruchtbarkeit des Ehe-
mannes. Aber auch bei einer heterologen 
künstlichen Befruchtung wird die durch 

Krankheit behinderte Körperfunktion durch 
eine medizinische Maßnahme ersetzt. Darin 
ist entgegen der bisherigen Auffassung eine 
Heilbehandlung zu sehen (BFH-Urteil vom 
16.12.2010, Az. VI R 43/10).

Außergewöhnliche Belastungen: 
Höchstgrenze bei Beerdigungskosten

Ausgaben für die Beerdigung eines nahen 
Angehörigen sind nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Köln als außergewöhnliche 
Belastungen zu berücksichtigen, sofern sie 
nicht aus dem Nachlass bestritten werden 
können, unmittelbar mit der eigentlichen 
Bestattung zusammenhängen und zwangs-
läufig sind. Mangels Zwangsläufigkeit 
scheiden beispielsweise Aufwendungen für 
Traueressen oder Trauerkleidung aus. 

Sind Beerdigungskosten dem Grunde nach 
zwangsläufig, können Sie nur insoweit als 
außergewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht werden, als sie einen angemessenen 
Betrag nicht übersteigen. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung erkennt 
Beerdigungskosten ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2003 noch als angemessen an, 
wenn sie nicht mehr als 7.500 EUR (ein-
schließlich Grabstein) betragen. Dieser 
Betrag ist um Versicherungs- und sonstige 
Drittleistungen zu kürzen (FG Köln, Urteil 
vom 29.9.2010, Az. 12 K 784/09; OFD 
Berlin vom 27.11.2003, Az. St 177 - S 
2284 - 1/90). 

Elterngeld: Streik-, Kranken- oder 
Arbeitslosengeld bleiben außer Ansatz 

Die Einkünfte aus Streik-, Kranken- oder 
Arbeitslosengeld, die in den zwölf Kalender-
monaten vor der Geburt des Kindes erzielt 
wurden, fließen nicht in die Berechnung des 
Elterngelds ein. 

Elterngeld wird grundsätzlich nach dem 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit berech-
net, das in den zwölf Kalendermonaten 
vor der Geburt des Kindes durchschnittlich 
erzielt worden ist. Als Einkommen ist dabei 
die Summe der positiven Einkünfte aus 
Land? und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, 
selbstständiger Arbeit und nichtselbststän-
diger Arbeit im Sinne des Einkommens-
steuerrechts zu berücksichtigen. Das Bun-
dessozialgericht hat aktuell entschieden, 
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dass weder Streikgeld noch Krankengeld 
oder Arbeitslosengeld als Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit im Sinne der Vorschriften 
des Bundeselterngeld? und Elternzeitgeset-
zes anzusehen ist. 

Hinweis: Auch können Kalendermonate, 
in denen die berechtigte Person - anstelle 
von Arbeitsentgelt - Streikgeld, Kranken-
geld oder Arbeitslosengeld bezogen hat, 
nicht bei der Bestimmung der zwölf für die 
Einkommensermittlung maßgebenden Ka-
lendermonate vor der Geburt des Kindes 
unberücksichtigt bleiben, mit der Folge, 
dass Arbeitsentgelt aus weiter zurücklie-
genden Kalendermonaten heranzuziehen 
wäre (BSG-Urteile vom 17.2.2011, Az. B 10 
EG 17/09 R, Az. B 10 EG 20/09 R, Az. B 10 
EG 21/09 R).

Verzugszinsen 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird je-
weils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszins-
satzes nach dem Diskontsatz-Überleitungs-
gesetz (DÜG) getreten. 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.1.2011 bis zum 30.6.2011 beträgt 0,12 
Prozent. Damit ergeben sich folgende Ver-
zugszinsen: 

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 
5,12 Prozent 
�� für einen grundpfandrechtlich gesi-
cherten Verbraucherdarlehensver-
trag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 
Prozent 
�� für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 
8,12 Prozent  

Die für die Berechnung der Verzugszinsen 
anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in 
der Vergangenheit:

�� vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
�� vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 % 
�� vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 % 
�� vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 % 
�� vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 % 
�� vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 % 
�� vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 % 
�� vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 % 

�� vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 % 
�� vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 % 
�� vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 % 
�� vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 % 
�� vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 % 
�� vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 % 
�� vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 % 
�� vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 % 
�� vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 % 
�� vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 % 
�� vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 % 
�� vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 % 
�� vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 % 

Steuertermine im Monat April 2011 

Im Monat April 2011 sollten Sie folgende 
Steuertermine beachten: 

Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): An-
meldung und Zahlung von Umsatzsteuer 
- mittels Barzahlung - bis zum 11.4.2011 
und - mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
8.4.2011.

Lohnsteuerzahler (Monatszahler): Anmel-
dung und Zahlung von Lohnsteuer - mit-
tels Barzahlung - bis zum 11.4.2011 und 
- mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
8.4.2011. 

Bitte beachten Sie: Die für alle Steuern gel-
tende dreitägige Zahlungsschonfrist bei 
einer verspäteten Zahlung durch Überwei-
sung auf das Konto des Finanzamtes en-
det am 14.4.2011. Es wird an dieser Stelle 
nochmals darauf hingewiesen, dass diese 
Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für 
Barzahlung und Zahlung per Scheck gilt! 

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es je-
doch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.
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Sonderteil - Informationen aus der Unternehmensberatung

Im aktuellen Rundschreiben möchten 
wir Ihnen einen kurzen Einblick in die 
immer wichtiger werdende Rolle des 
Ratings geben. Gleichzeitig stellen wir 
dar, worauf Sie als Unternehmer/Un-
ternehmerin achten sollten.

Was ist eigentlich ein Rating?

Unter Rating versteht man standardisierte 
Verfahren zur Beurteilung der wirtschaftli-
chen Lage bzw. der Zahlungsfähigkeit eines 
Unternehmens (Bonitätsbeurteilung). 

Grundsätzlich unterscheidet man das in-
terne Rating, welches von Banken und 
Sparkassen anhand bankeigener Kriteri-
en erstellt wird, sowie das externe Rating, 
durchgeführt von international tätigen Ra-
tingagenturen, wie z.B.  Moody’s, Standard 
& Poor’s oder Fitch. 

Das Rating ist letztendlich die Meinung ei-
ner auf Unternehmensanalysen spezialisier-
ten Agentur (bzw. einer Bank) über die wirt-
schaftliche Fähigkeit eines Unternehmens, 
seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen 
stets vollständig und rechtzeitig nachzu-
kommen. 

Zensuren für Unternehmen

Mittels standardisierter Verfahren werden 
anhand verschiedener Merkmale Ausfall-
wahrscheinlichkeiten errechnet und in 
Ratingklassen unterteilt. Die Bonität eines 
Unternehmens wird demnach anhand einer 
Skala dargestellt. 

Dabei steht die Note AAA für eine an Si-
cherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, 
dass der Schuldner seinen Zahlungsver-
pflichtungen auch langfristig stets vollstän-

dig und rechtzeitig nachkommen kann. Am 
anderen Ende der Skala steht die Note D 
(default) für eine bereits eingetretene Zah-
lungsstörung. Alle anderen Ratingnoten 
signalisieren eine Bonität zwischen den 
beiden Extremen.

Kreditinstitute nutzen für die Bewertung 
eines Unternehmens in der Regel eigene 
Ratingcodes (z.B. Sparkasse Ratingnoten 
1 - 18).

Bedeutung des Ratings

Seit Basel II (bzw. zukünftig Basel III) gelten 
verschärfte Regularien für Kreditinstitute 
bezüglich ihrer Eigenkapitalausstattung, 
welche sich nunmehr verstärkt am tat-
sächlichen Risiko bemisst. Dazu wird seit 
2007 für jedes Unternehmen mit einem 
Kreditengagement ein Rating durchge-
führt. 

Einflussfaktoren auf das Rating

Bei der Erstellung des Ratings spielen 
quantitative und qualitative Faktoren eine 
Rolle. Diese werden in der Praxis oft als 
„harte Faktoren“ und „weiche Faktoren“ 
bezeichnet. 

Die Quantitativen Faktoren betreffen die 
Ertrags-, Vermögens- sowie die Finanz-
lage eines Unternehmens (z.B. Rentabili-
tätskennziffern, Cash-Flow sowie Eigen-
kapitalquote). Diese Faktoren sind also 
messbar. 

Qualitative oder „weiche“ Faktoren hin-
gegen müssen durch das spezifische 
Expertenwissen Ihres Kundenbetreuers 
eingeschätzt werden. Typische Kriterien 
sind bspw. die Qualität der Geschäfts-

führung bzw. des Managements (hier vor 
allem Rechnungswesen und Controlling) 
sowie die Branchenentwicklung. Zu diesen 
Faktoren gehören jedoch auch die Bereiche 
Kontoführung und Informationsverhalten. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch eine 
gesicherte Unternehmensnachfolgelösung.

Warum ist das Rating für Ihr Unterneh-
men wichtig?

Durch das Rating werden Informationen 
über die Risiken der Kreditvergabe standar-
disiert dargestellt. Es wird auch als Instru-
ment der Finanzkommunikation bezeichnet 
und dient vor allem als Entscheidungskrite-
rium für Finanzierungskonditionen, die Höhe 
der Kreditlimite, die Stellung von Sicherhei-
ten sowie der Festlegung zusätzlicher Kos-
ten und Gebühren (Risikoaufschlag).

Ein Unternehmen mit besserer Ratingnote 
hat zwangsläufig höhere Fremdkapital-zu-
griffsmöglichkeiten bzw. kann von besseren 
Konditionen (Zinssatz) profitieren als ein 
Unternehmen mit schlechter Ratingnote. 
Diese sind vom Fremdkapitalmarkt sogar 
oft ausgeschlossen. 

Die Ratingnote ist beeinflussbar

Das Geschäftsjahr 2010 ist seit einigen Mo-
naten abgeschlossen und wie in den Vor-
jahren haben wir festgestellt, dass die an-
stehenden Jahresabschlüsse vorrangig mit 
der Zielstellung einer geringst möglichen 
Steuerzahlung angefertigt werden sollen. 
 
Daraus ergibt sich eine Gratwanderung 
zwischen einer geringen Steuerbelastung 
und damit kurzfristigen Liquiditätsschonung 
sowie einer schlechteren Ratingeinwertung 
(bedingt durch geringere Eigenkapitalquo-
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te). Dies kann im laufenden Geschäftsjahr 
im ungünstigsten Fall eine Kreditlimitkür-
zung bzw. Verschlechterung der Konditionen 
zur Folge haben. Die Finanzierung von not-
wendigen Neuinvestitionen kann ebenfalls 
erschwert werden. 

Fazit

Sie als Unternehmer sollten wissen, wie Sie 
von Ihrer Hausbank eingeschätzt werden 
und vor allem welche Potentiale bestehen 
um die eigene Rating-Note zu verbessern. 
Vor allem im Hinblick auf anstehende Kre-
ditverhandlungen empfehlen wir im Vorfeld 
eine externe Überprüfung. Durch die Erstel-
lung eines Pre-Rating kann aufgezeigt wer-
den, wie sich strategische Entscheidung in 
der Ratingnote niederschlagen.

Festzuhalten bleibt, dass vor allem die Ei-
genkapitalquote ein äußerst wichtiger 
Indikator ist. Vor diesem Hintergrund wird 
künftig eine noch größere Abwägung zwi-
schen steuerlichen Gesichtspunkten sowie 
der Bonitätsbeurteilung durch die Hausbank 
(Kreditzugang) erforderlich sein.


